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Amtlicher Theil .
Gesetz vom 2» . Octovee L90L ,

betreffend den Verkehr mit Butter , Käse, Butterschmalz ,
Schweineschmalz und deren Ersatzmittel ».

Mit Zustimmung beider Häuser des ReichSratheS
finde Ich anzuordnen , wie folgt :

§ 1. Margarine , Margarinschmalz oder Margarin »
käse im Sinne dieses Gesetzes sins jene der Milch¬
butler , dem Butterschmalze oder dem Käse ähnlichen
Erzeugniffe , deren Fettgehalt nicht ausschließlich der
Milch entstammt .

Oleomargarin (Margu . —. , im Sinne dieses Gesetzes
ist jenes Fetlproduct , welches durch Schmelzen des Noh -
talges und Ausscheiden der festen stcarinhältigcn Theile
gewonnen wird .

Kunstspcisrfett im Sinne dieses Gesetzes find jene
dem Schweineschmalze ähnlichen Erzeugniffe , deren Fett¬
gehalt nicht ausschließlich aus Schweinefett besteht.

Unverfälschte Fette bestimmter Thier - und Pflanzen -
arten sind nicht als Kunstspeisefette anzusehen .

8 2 . Die im 8 1 angeführten Erzeugnisse dürfen
nur in der ihrer wirklichen Beschaffenheit entsprechenden
Bezeichnung in Verkehr gebracht werden .

8 3 . Für den Vcrbauch im Jnlande dürfen nicht
in Verkehr gebracht werden :

1. Vermischungen von Butter oder Butterschmalz
mit Oleomargarin , Margarine , Margarinschmalz oder
anderen Speisefetten . Die Verwendung von Milch oder
Rahm bei der gewerbsmäßigen Herstellung von Mar¬
garine oder Margarinschmalz ist zulässig , sofern nicht
mehr als 100 Gcwichtstheile Milch oder eine dem¬
entsprechende Menge Rahm auf 100 Gewichtstheile
der nicht der Milch entstammenden Fette in Anwen¬
dung kommen.

2 . Margarine , Margarinschmalz , Oleomargarin oder
Margarinläse , deren Herstellung nicht den Vorschriften
des 8 4 entspricht .

8 4 . Um die Erkennbarkeit von Margarine , Margarin -
schmalz, Oleomargarin und Margarinläse , welche für
den Handel im Jnlande bestimmt sind, zu erleichtern ,
ist diesen Erzeugnissen bei ihrer Herstellung ein ent¬
sprechender, die Farbe und sonstige Beschaffenheit der¬
selben nicht schädigender Zusatz beizumischen.

Oleomargarin , welches zur Weiterverarbeitung in
inländischen Margarinfabriken bestimmt ist, unterliegt
nicht dieser Vorschrift .

Die näheren Bestimmungen werden im VerordnungS -
wege erlassen .

8 5 . Wer Oleomargarin , Margarine , Margarin¬
schmalz, Margarinkäse oder Kunspeisefett gewerbsmäßig
herstellen will , hat der Gewerbebehörde , und zwar
gleichzeitig mit dem allenfalls erforderlichen Einschreiten
um Genehmigung der Betriebsanlage die für die Her¬
stellung, Aufbewahrung , Verpackung und Feilhaltung
der Waren bestimmten Räume zu bezeichnen und die
etwa bestellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen
namhaft zu machen.

Für bereits bestehende Betriebe ist eine entsprechende
Anzeige binnen vier Wochen nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes zu erstatten .

Ein Wechsel in den der Anzeigepflicht unterliegenden
Räumen oder Personen ist der Gcwerbebehörde binnen
drei Tagen anzuzeigen .

Oleomargarin , Margarine , Margarinschmalz , Mar -
gariuläse und Kunstspeiscfett sind vom Hausierhandel
ausgeschlossen.

8 6 . Die Unternehmer von Betrieben , in denen
Oleomargarin , Margarine , Margarinschmalz , Mar -
garintäsc oder Kmistspeiscfcit hergestellt wird , sowie die
vo» ihnen bestellten Betriebsleiter und Aussichtsper¬
sonen sind verpflichtet , den Aussichtsorganen (8 13 )

auf Verlangen über das Herstellungsverfahren , den
Umfang des Betriebes und über die zur Verwendung
gelangenden Rohstoffe Auskünfte zu ertheilen .

Die Aussichtsorgane sind vorbehaltlich der dienstlichen
Berichterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrig¬
keiten verpflichtet , über die ihnen in Ausübung ihrer
Conlrole zur Kenntnis gelangenden Thatsachen und
Einrichtungen Verschwiegenheit zu beobachten.

8 7- In Räumen , wo Butter oder Butterschmalz
zum Verknuse hergestellt, aufbewahrt oder verpackt wer¬
den, ist die Herstellung , Aufbewahrung , Verpackung
oder das Feilhalten von Oliomargarin , Margarine ,
Margarinschmalz oder Kunftspeisefett untersagt . Ebenso
ist in Räumen , wo Käse zum Verkaufe hergestellt , auf¬
bewahrt , verpackt oder feilgehalten wird , die Herstellung
Aufbewahrung , Verpackung oder das Feilhalten von
Margarinläse verboten .

Von dieser Bestimmung ausgenommen ist das Auf¬
bewahren und Feilhalten der sür den Kleinhandel er¬
forderlichen Bcdarfsmcngcn in öffentlichen Verkaufsstellen ,
sowie das Verpacken der daselbst im Kleinhandel zum
Verkaufe gelangenden Waren . Jedoch müssen Oleo¬
margarin , Margarine , Margarinschmalz , Margarinkäse
und Kunstspeisefelt innerhalb der Verkaufsräume in
besonderen Vorrathkgcfäßcn und an besonderen Lager -
stellen, welche von den zur Aufbewahrung von Butter ,
Bulterschmalz oder Käse dienenden Lagerstellen getrennt
sind, ausbewahrt werden .

8 9 . Die Geschäftsräume nnd sonstigen Verkaufs¬
stellen, einschließlich der Marktständc , in welchen Mar¬
garine , Margarinschmalz , Oleomargarine , Margarin -
käsc oder Kunstspeisefelt feilgehalten werden , müssen an
in die Augen fallender Stelle die deutliche, nicht ver¬
wischbare Inschrift : „ Margarine ", „Margarinschmalz ",
„ Oleomargarin ", „ Margarinkäse " oder „Kunstspeise¬
fett " tragen .

8 9 . Oleomargarin , Margarine , Margarinschmalz
und Kunstspeiscfett sind im Jnlande in Behältern
(Kiste, Kübel , Fase , Dose u . s. w.) in den Handel zu
bringen , die durch einen auffälligen farbigen Streifen ,
auf welchem die Firma des Erzeugers und die Bezeich¬
nung des Inhaltes in deutlicher , unverwischbarer Schrift
angebracht ist, gekennzeichnet sind.

Die mit den genannten Waren gefüllten Behälter
sind, sofeme deren Gewicht drei Kilogramm übersteigt ,
bevor sie in Verkehr gebracht werden , mit einer be¬
hördlich registrierten Plombe zu versehen .

Im gewerbsmäßigen Kleinhandel oder Einzelnver -
kaufe müssen Margarine oder Margarinkäse in einer
mit bestimmten sarbigen Streifen versehenen Papier¬
umhüllung abgegeben werden .

Die näheren Vorschristen über den Groß - und
Kleinverkehr mit den im ersten Absätze bezeichneten Er¬
zeugnissen und über die Farbe der Umhüllungen wer -
den im Verordnungswege erlassen .

8 10 . In öffentlichen Bekanntmachungen , Schluss -
briefen , Rechnungen , Frachtbriefen und sonstigen im
Handelsverkehre üblichen Schriftstücken , welche sich auf
Lieferung von Oleomargarin , Margarine , Margarin -
schmalz, Margarinkäse oder Kunstspcisesett beziehen,
dürfen nur jene Warenbezeichnungen verwendet werden ,
die diesem Gesetze und den auf Grund desselben er¬
lassenen Verordnungen entsprechen.

8 11 . Erzeuger von Oleomargarin , Margarine ,
Margarinschmalz oder Margarinkäse , welche zum Ex .
Port oder zur Weiterverarbeitung in inländischen Mar -
garinfabrikcn bestimmte Ware , abweichend von den in
den 88 3 und 4 , Absatz 1, enthaltenen Bestimmungen ,
herstellen , haben dies der Gcwerbeluhörde nach Vor¬
schrift des 8 5 schriftlich anzuzeigen .

Oleomargarin , Margarine , Margarinschmalz und
Margarinkäse , die sür den Export oder zur Weiter¬

verarbeitung in inländischen Margarinfabriken her¬
gestellt wurden , sind in eigenen, von den übrigen
Lagerräumen getrennten Räumen bis zur Versen¬
dung aufzubewahren . Den »ach 8 13 erwähnten Auf -
sichtS- und den denselben gleichgestellten Organen sind
über Verlangen an der Hand der Geschäftsbücher ,
Bestcllbricfe u . s. w. Nachweise über die erfolgte Be¬
stellung, beziehungsweise Absrndung der betreffenden
Menge zu liefern .

Fabriken , in denen Oleomargarin , Margarine oder
Margarinschmalz abweichend von den in den 88 3
und 4 , Absatz 1, enthaltenen Bestimmungen hergestellt
wird , dürfen Butter oder Butterschmalz nicht feilhalten
oder verkaufen .

8 12 . Auf Erzeugnisse der im 8 1 bezeichneten
Art , welche nicht zum Genusse für Menschen bestimmt
sind, finden die vorstehenden Bestimmungen dieses Ge¬
setzes keine Anwendung .

8 13 . Die im 8 2 des Gesetzes vom 16 . Jänner
1896 , R . G . Bl . Nr . 89 vx 1897 , betreffend den
Verkehr mit Lebensmitteln und einigen GebrauchSgcgen «
ständen bezeichneten Aufsichls - nnd die denselben gleich¬
gestellten Organe sind befugt , in jene Räume , in welchen
Butter , Butterschmalz , Käse , Oleomargarin . Margarine »
Margarinschmalz , Margarinkäse oder Kunstspeisefelt er¬
zeugt , aufbewahrt , verpackt oder feilgehalten werden ,
einzutreten , daselbst Revisionen vorzunehmen und Proben
zu entnehmen . Dabei ist nach den Bestimmungen des
Gesetzes vom 16 . Jänner 1896 , R . G . Bl . Nr . 89
sx 1897 , vorzugehen .

8 14 . Die Regierung ist ermächtigt , das gewerbs¬
mäßige Verkaufen von Butter , deren Fettgehalt nicht
eine bestimmte Grenze erreicht oder deren Wasser¬
oder Salzgehalt eine bestimmte Grenze überschreitet ,
zu verbieten .

8 15 . Eine Uebertrelung begeht :
1 . wer den Vorschriften des 8 13 zuwider den

Eintritt in die Räumlichkeiten , die Entnahme einer
Probe oder die Vornahme der Revision zuzulassen sich
weigert ;

2 . wer den Bestimmungen des 8 6 zuwider die
von ihm geforderte Auskunft verweigert oder wissent¬
lich eine falsche Auskunft ertheilt .

Die Strafe ist Arrest von einem bis zu vierzehn
Tagen oder Geld von 10 bis 200 L ; im Falle der
Thäter innerhalb dreier Jahre von der Verbüßung
einer Strafe wegen der gleichen Uebertretung rückfällig
wird , Arrest von drei Tagen bis zu drei Wochen,
neben welchem auf Geldstrase von 50 bis 500 L
erkannt werden kann .

8 16 . Eine Uebertretung begehr, wer zum Zwecke
der Täuschung im Handel und Verkehr :

1- eine der nach 8 3 , Z . 1, unzulässigen Mischungen
hergestellt ;

2 . solche Mischungen verkauft , seilhält oder in Ver¬
kehr bringt ;

3 . Oleomargarin , Margarine , Margarinschmalz
oder Margarinkäse ohne den nach 8 4 erforder¬
lichen Zusatz herstellt , verlaust , seilhält oder in Verkehr
bringt ;

4 . die im 8 1 bezeichneten Lebensmittel unter einer
falschen Bezeichnung verkauft , feilhält oder in Verkehr
bringt ;

5 . den Vorschristen des 8 9 zuwider Oleomargarin ,
Margarine , Margarinschmalz und Kunstspeisefett ohne
die dort vorgeschriebenen Kennzeichen oder Plomben
verlaust , seilhnlt oder in Verkehr bringt .

Die Strafe ist Arrest von einer Woche bis zu drei
Monaten , womit Geldstrafe bis zu 1000 X verbunden
werden kann oder an Geld von 10 bis 1000 X . Zu¬
gleich kann , ans öffentliche Bekanntmachung des Ur -
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thtttrS im AmtSblatte und in einem anderen öffent¬
lichen Blatte erkannt werden .

Wird der Thäter wegen dieser Urbertretung inner¬
halb dreier Jahre rückfällig , so ist die Strafe Arrest
von einer Woche bis zu drei Monaten , womit Geld¬
strafe vo» 10 bis 1000 L verbunden werden kann .
Zugleich ist auf öffentliche Bekanntmachung des Urtheiles
im AmtSblatte und in einem andere » öffentlichen Blatte
zu erkennen.

ß 17 . Eine Uebertretung begeht :
Wer in anderer Weise de» Bestimmungen dieses

Gesetzes oder den auf Grund der 88 4 , 9 und 14
erlassenen Verordnungen der Regierung zuwider¬
handelt .

Die Strafe ist Arrest von drei Tagen bis zu
drei Monaten , womit Geldstrafe bis zu 1000 IL
verbunden werden kann, oder Geldstrafe von 10 bis
1000 L .

8 18 - Die Strafbestimmungen der §8 15 bis ein¬
schließlich 17 dieses Gesetzes sind nur anwendbar , wenn
die Handlung nicht den Thatbestand einer schwerer zu
ahndenden strafbaren Handlung begründet .

Die Strafbestimmungen der 88 9 , 10 und 11 des
Gesetzes vom 16 . Jänner 1896 , R . G . Dl . Nr . 89
ox 1897 , betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln
und einigen Gebrauchsgegenständen sind aus Hand¬
lungen , die unter die Strafbestimmungen der 88 15
bis 17 des gegenwärtigen Gesetzes fallen , nur dann
anzuwenden , wenn diese Handlungen vor der Wirk¬
samkeit des gegenwärtigen Gesetzes begangen wurden .
; Im übrigen bleiben die Bestimmungen des Lebens¬
mittelgesetzes auch für die im gegenwärtigen Gesetze
behandelten Erzeugnisse anwendbar .

Das Verfahren und die UrthcilSfällung rüästchtlich
der in dem gegenwärtigen Gesetze vorgesehenen Ueber -
trctungen steht den Bezirksgerichten zu.

8 19 . Dieses Gesetz tritt drei Monate nach dem
Tage der Kundmachung in Wirksamkeit .

8 20 . Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind Mein
Minister des Innern , Mein Justizminister , Mein
Handelsminister und Mein Ackerbauminister betraut .

Wien , am 25 . Octobcr 1901 .
Franz Joseph m. x>.

Koerber nr. p. SpenS m. x .
Lall m. p. Giovanelli ru. p.

Kundmachung .
Gemäß dem Gesetze vom 25 . Juli 1871 , Nr . 96

R . G . Bl ., wird kundgemacht , dass über amtliche
Erhebungen vom k. k. Bezirksgerichte Meran betreffs
nachbenannter , bisher im Verzeichnisse für aus¬
wärtige Liegenschaften der Gemeinde Mais aufge¬
nommener Liegenschaft , der Entwurf der in das
Grundbuch der Katastralgemeinde Mais » Grund¬
buchseinlage 648 II . Abth . aufzunehmenden Grund -
parcelle Nr . 1723 Wiese in Nengreutenleg im
Gerichtsbezirke Mer ?.n mit 10 . Februar 1902 er¬
öffnet wird und ist von diesem Tage an der Entwurf
als Grundbuch zu behandeln . Das Grundbuch kann
im Grundbuchsamte des k. k. Bezirksgericht Meran
von jedermann eingesehen werden

Die vollinhaltliche Kundmachung siche in Nr . 28
des „ Bote ".

Vom k. k- Obcrlandesgcrichtc
Innsbruck , am 29 . Jänner 1902 .

Dr . Esterle .

Kundmachung .
Im Gegenstände der Anlegung dcS Grundbuches für

die Katastral -Gemcindc Trumüberg im Gerichtsbezirke
Schlaudcrs wird hicmit bekannt gegeben, dass nunnichr
nach Beendigung der Erhebungen die (in der Form
von Grundbuchseinlagen verfassten ) Vcsitzbogcn nebst
den berichtigten Verzeichnissen der Liegenschaften, den
Copien der Katastral -Mappen , den über die Erhe¬
bungen aufgenommenen Protokollen und der Verglei -
chungStabcllc betreffs der identificierten Liegenschaften in
der Kanzlei des Gefertigten in SchlanderS zur allgemeinen
Einsicht ausiiegen und dass , falls Einwendungen gegen
die Nichtigkeit oder Vollständigkeit der Bcsitzbogcn
oder der VcrgleichungStabcllen erhoben werden sollten,
am 25 . Februar 1902 um 9 Uhr vormittags im
Gasthause zum oberen Wirt in Tjchars weitere Er -
Hebungen werden eingeleitet werden .

Derlei Einwendungen können sowohl bei dem Neal -

gerichte als an dem oben bezeichneten Tage bei dem
gefertigten Grundbuch -AnlegungS -Commissär mündlich
oder schriftlich angebracht werden .

SchlanderS , am 23 . Jänner 1902 .
Der k. k. Grundbuch -AnlegungS -Commissär .

S t ö t l e r .

Kttudmnchuug .
Bei der nach 8 16 der Änstaltöstatuten am 1. Febr .

d. I . stattgefundencn
I . Verlosung

von Pfandbriefen der tirolischen LandeS -Hypothcken -
Anstalt wurden gezogen von den Pfandbrirseu

a 2000 IL Nr . 58
ä 200 L Nr . 28 , 35 , 60
ü 100 L Skr. 1

Nach 8 11 der Statuten erfolgt die Einlösung der
verlosten Pfandbriefe binnen 6 Monaten nach der
Verlosung , sonach am 1. August 1902 durch die
AnstaltScasse oder durch das Bankhaus M . Loewe
in Innsbruck , ferner durch das Bank - und
Wechslergeschäft der Nieder -österreichischen
Escompte - Gesellschaft in Wien , gegen Rück¬
stellung des Pfandbriefes sanimt Couponsbogen und
Talon unter Begleichung der bis zum Verfallstage
allenfalls noch rückständigen Zinsen und gegen Abzug
der etwa fehlenden Coupons .

Die Zahlung dieser gezogenen Pfandbriefe wird
aber auch gleich geleistet , wobei die laufenden Zinsen
dem Pfandbriefbesitzer bis zum EinlösungStage gezahlt
werden .

Die Verzinsung der verlosten Pfandbriefe hört von,
1. August d. I . an auf .

Innsbruck , am 4 . Februar 1902 .
Bon der tirolischen Landes -Hhpothckcn-Anstalt .

Kundmachung .
Gemäß der Vorschrift des 8 7 Adv. Ordg . beehrt

sich der Ausschuss der nordtirotischen Advocatenkawrner
die Anzeige zu erstatten , dass Herr Dr . Ludwig
Duregger jun . aus Jrnisbruck über erfolgten Nach¬
weis der vorgeschriebenen Bedingnisse unterm heutigen
Tage in die Liste der Advocatcn des nordtirolischcn
Kammersprengls sub Fol . 86 mit dem Wohnsitz
Jnnsbruck -Wilten eingetragen wurde .

Innsbruck , am 1. Februar 1902 .
Für den Ausschuss der Advocatenkammer Innsbruck .

Der Präsident : Dr . Alf . Margreitter .

Knndmach -ittg .
CS wird bekannt gemacht, dass Dr . Kar ! v. Hcp -

perg er junior heute als Advorat mit dem Wohnsitze
in Bozen in die Advocatenliste dieser Kammer ein¬
getragen wurde .

Bozen , am 1. Februar 1902 .
Für den Ausschuss der Advocatenkammer .

Der Präsidult -SteUvertrcter : Dr . Kiefer .

Mit Beginn des Jahres 1902 erneuert sich der
regelmäßige Termin zur Pränumeration aus das Ver¬
ordnungsblatt des Ministeriums des Innern sammt
Beiblatt , bezw. der Termin zum Wiedcrabonncment
desselben.

Aus diesem Anlasse werden alle interessierten Kreise
zur Pränumeration , bezw. zur Abonnementerneuerung
eingeladen .

Die PränumerationSbedingungen sind folgende :
a) Auf das Verordnungsblatt des k. k.

Ministeriums des Innern sammt Beiblatt :
für Beamte aller Behörden und öffentlichen Aemter
jährlich ........ . . . . . 4L
für sonstige Pränumcrantcn ...... 5 L

ll ) Auf das Beiblatt allein : für Beamte
aller Behörden und öffentlichen Aemter jährlich 3 L
für sonstige Pränumcrantcn ...... 4L

Pränumerationsanmelduiigen werden beim k. k. Post -
zeitungSamte I in Wien , bei sämmtlichen k. k. Post¬
ämtern , sowie bei den k. k. Bezirkshauptmannschaften
entgegengenommen .

Heule wurde das III . Stück des Gesetz- und
Verordnungsblattes für die gefürstete Grafschaft Tirol
und das Land Vorarlberg (Jahrgang 1902 ) ausgegeben
und versendet . Es enthält :

4 . Kundmachung betreffend die Verlautbarung des
Stellungsplanes pro 1902 .
(Fortsetzung des amtlichen Theiles auf der Beilage .)

Nichtamtlicher Theil .
Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der

Psarrexpositur in Ta bland , Bezirk SchlanderS , zur
Wiederherstellung der abgebrannten Kirche eine Unter¬
stützung von 800 L aus der Allerhöchsten Privatcasse
allergnädi 'gst zu bewilligen geruht .

Inland
In dem von mehreren Blättern veröffentlichten

Texte einer Eingabe , die angeblich von einer großen
Anzahl namentlich angeführter Jndustricfirmcn an die
Negierung und das Abgeordnetenhaus gerichtet werden
soll, um gegen eine Erhöhung der Eisenbahnsracht -
tarife , sowie bedingungsweise gegen eine Fortsetzung
der Eisenbahnverstaatlichung Stellung zu nehmen,
finden sich verschiedene Angaben und Aussührungen ,
welche, wiewohl der Inhalt der Eingabe durch die
Erklärungen des Eisenbahnministers im Budgctaus -
schusse überholt erscheint, einer Aufklärung und Be¬
richtigung bedürfen .

Es wird daselbst die Behauptung aufgestellt , dass
die Verwaltung der Staatsbahnen jetzt in ihren Werk¬
stätten Arbeiten durchführen lasse, die vordem von der
Privatindustrie hergestellt wurden .

Thatsächlich haben Umfang und Anzahl der
in den StaatSbahnwrrlstätten parallel mit Pri¬
vaten ausgeführten Arbeiten , die übrigens lediglich
zur Beschäftigung der Arbeiter in Zeiten verminderten
Reparaturbedarfes dienten , in den letzten Jahren
wesentlich abgenommen . An Ersatz - Güter¬
wagen — den einzigen Neubauten der Staatsbahn -
wcrlstälten — wurden nämlich in den Jahren 1898
bis 1901 50 , 34 , 27 , 11 Stück hergestellt , während
von der Privatindustrie in » gleichen Zeitraume 3520 ,
1939 , 2939 , 1530 Stück Güterwagen für die Staats¬
bahnen geliefert wurden . Die von jeher bestandene
Erzeugung gewisser Ersatzbestandthcile für Fahr -
betricbsmittel in eigener Regie wurde in den letzten
Jahren in keiner Weise ausgedehnt .

Da hiernach ein Wechsel in der BeschaffuugSart
von Bedarfsartikeln bei den Slaatsbahnen überhaupt
nicht stattgefunden hat , hatte der Eisenbahnmniister
keinen Anlass , sich über die finanziellen Folgen einer
solchen Aenderung auszusprechen und ist die Behaup¬
tung der Eingabe über eine private Aeußerung des
Ministers in dieser Hinsicht vollständig unzu¬
treffend .

Ebenso grundlos wie die besprochene Angabe ist
die aus dem Umstande , dass der von den k. k. Staats¬
bahnen herausgegebene General Gütertarif ab 1902
statt wie bisher am 1. Jänner fortan erst am 1. Juli
zur Ausgabe gelangt , abgeleitete Schlussfolgerung ,
dass diese Aenderung mit der beabsichligten Tarif¬
erhöhung zusammenhänge . In Wirklichkeit be¬
ruht der geänderte K nudmachungStermin
aus typographischen Rücksichten , welchen an¬
lässlich der Erinnerung des Abkommens über den
Druck dieser umfangreichen und kostspieligen Publication
Rechnung getragen werden musste .

Zur Beleuchtung der weiteren in der Eingabe ent¬
haltenen Beschwerde über den als verderblich bezeich¬
neten Umstand , dass der StaatSbahnbetricb mit gänz¬
lich ungenügenden Hilfsmitteln , insbesondere nicht aus¬
reichenden veralteten Waggons arbeite , mag die That¬
sache dienen, dass die österreichischen Staatsbahnen seit
1898 — also in den letzten vier Jahren — nicht
weniger als 88 Locomotiven , 300 Personenwagen ,
sowie 1052 Dienst - und Güterwagen moderner Bau¬
art mit einem Aufwande von rund 13 Millionen
Kronen als Ersatz für cassierte Fahrbetriebs¬
mittel beschafft habe ».

Im gleichen Zeiträume betrug die Neubeschaf¬
fung für Fahrparksvermehrungen 561 Loco-
motivcn , 993 Personenwagen , 8876 Dienst - und
Güterwagen im GcsammtanschaffungSwcrte von rund
91 Millionen Kronen .

Diese Zahlen , sowie die umsassenden zum Theile
anticipativen Bestellungen für Ersatz und Vermehrung
im Jahre 1902 beweisen wohl schlagend, wie nach¬
haltig und ausgiebig die Staatseisenbahnverwaltung
an der Neugestaltung des Fahrparkes der Staatsbahnen
arbeitet und dass in dieser Hinsicht schon jetzt nam¬
hafte Erfolge erzielt sind.
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